
Gesellschaft und seine Bereitschaft, entsprechend zu 
handeln, ohne daß das Gesetz dies fordert.
Das gesellschaftliche Denken und Handeln der Men
schen kann auch in Zukunft nicht im Wege der Erwei
terung ihres Pflichtenkreises erreicht werden. Rechts- 
pflichten einzelner Mieter oder der ganzen Haus
gemeinschaft zur Mitwirkung an der Erfüllung der 
Aufgaben des Vermieters entstehen auch nicht auf 
Grund des Vertrages der Hausgemeinschaft mit dem 
Vermieter, in dem die Wünsche der Mieter zur Mit
wirkung im einzelnen festgehalten werden. Diese Ver
träge haben auf der Mieterseite moralisch-politischen 
Charakter. Sie konkretisieren das Grundrecht der Bür
ger auf Mitwirkung. Ebenso scheidet m. E. eine recht
liche Regelung der Gemeinschaftsbeziehungen im Hause 
selbst aus. Die Festlegung z. B. einer Pflicht zur gegen
seitigen Hilfe, zur gemeinsamen Beratung aller Fragen 
der Instandhaltung, zur Wahl einer Hausgemeinschafts
leitung usw. würde eine Reglementierung darstellen 
und völlig ungeeignet sein, die neuen Beziehungen der 
Menschen zueinander zu entwickeln und bewußt zu 
machen.
Das gilt gleichermaßen für die Beziehungen zwischen 
der HGL und den übrigen Mietern. Sie sind ausschließ
lich politisch-moralischer Art. Dem entsprechen auch 
die Rechte und Pflichten, die der HGL im Rahmen die
ses Kollektivs gegeben sind. Ein Auftrags-, Vertre- 
tungs- oder ähnliches Zivilrechtsverhältnis kann nicht 
angenommen werden. Die HGL ist unmittelbarer Teil 
der Hausgemeinschaft, ihr Sprecher und Initiator.
Wenn es auch völig unzweckmäßig ist, die Entwicklung 
der Mietermitverwaltung durch Rechtspflichten gegen
über den Mietern und ihren Kollektiven oder gar durch 
rechtliche Ausgestaltung des Gemeinschaftslebens selbst 
zu fördern, so kann und muß das Recht auf diese Be
wegung doch Einfluß nehmen. Diese Notwendigkeit er
gibt sich aus der tatsächlichen Auswirkung, die die Mit
wirkung auf den Inhalt und die Verwirklichung der 
Rechtsverhältnisse ausübt, und daraus, daß eine be
stimmte Rechtslage gegeben sein muß, wenn die Mit
wirkung möglich und ökonomisch und politisch für 
Mieter, Vermieter und*die Gesellschaft effektiv sein 
soH.
Zweierlei ist notwendig: Es müssen die Voraussetzun
gen für die Ausübung des Mitwirkungsrechts in diesem 
Bereich geschaffen werden und der Wert der Mitwir
kung und ihre Vertiefung und Weiterentwicklung ge
sichert sein, und zwar durch eine Reihe von rechtlichen 
Konsequenzen, die an die Tätigkeit der Hausgemein
schaften zu knüpfen sind.

Die mietrechtlichen Voraussetzungen für die Mit
wirkung der Hausgemeinschaften
Die mietrechtlichen Voraussetzungen sind dadurch zu 
schaffen, daß den Hausgemeinschaften das Recht zur 
Mitwirkung bei der Pflege und Erhaltung, bei der Ver
waltung des Hauses über die Erfüllung bzw. Wahr
nehmung der vertraglichen Rechte und Pflichten hin
aus durch das Gesetz eingeräumt wird.
Dieses Recht ist mit der P f l i c h t  aller Vermieter zu 
verbinden, die Mitwirkung zu gestatten und zu ermög
lichen und in allen Fragen des Hauses eng mit der Na- 

„ tionalen Front, vor allem mit den Hausgemeinschaften, 
zusammenzuarbeiten. In den volkseigenen und genos
senschaftlichen Häusern ist darüber hinaus die Pflicht 
des Vermieters zur Organisierung dieser Mitwirkung 
festzulegen.
In privaten Häusern muß das Recht zur Mitverwaltung 
vorerst begrenzt, nur als Recht auf Mitwirkung bei der 
Planung und Durchführung der Instandhaltung, ver
standen werden. Es ist eine außerordentlich wichtige

Aufgabe der örtlichen Organe der Staatsmacht, für die 
richtige, den jeweiligen Entwicklungsbedingungen ent
sprechende Handhabung und Durchsetzung des Mit
wirkungsrechts zu sorgen.
Die genannte Pflicht der Vermieter ist näher zu be
stimmen. Es ist eine Pflicht zur Zusammenarbeit, zur 
gemeinsamen Beratung mit der Hausgemeinschaft und 
der von ihr gewählten Leitung.

Das betrifft die verschiedensten Fragen, so z. B. den 
eventuellen Einspruch des Vermieters gegen die Zu
weisung eines bestimmten Bürgers, die Instandhaltung 
der Wohnungen, die Durchführung von Generalrepara
turen oder die Beseitigung größerer Schäden, die oft 
nur möglich ist, wenn auf die Durchführung kleinerer 
Arbeiten verzichtet wird. Das betrifft die häufige Frage 
der Aufrechnung oder der Kündigung eines Mieters 
usw. Diese Bestimmung gibt für einen Partner des 
Wohnungsmietverhältnisses, den Vermieter, verbind
liche Hinweise für die Art und Weise, in der er unter 
den gegenwärtigen Bedingungen seine Rechte und 
Pflichten aus den Verträgen, der operativen Verwal
tung bzw. dem Eigentumsrecht wahmehmen soll. Sie 
gründet sich auf die Tatsache, daß die einzelnen Miet
verhältnisse in den Häusern bezüglich ihrer Verwirk
lichung eng miteinander verknüpft sind, und auf die 
inzwischen gewonnene praktische Erfahrung, daß die 
Belange des Hauses sowie die der Mieter und des Ver
mieters dann am besten gewahrt sind, wenn man die
sen Zusammenhang beachtet und alle Aufgaben und 
Probleme gemeinsam zu lösen versucht. Die Regelung 
wendet sich an den Vermieter vornehmlich auf Grund 
seiner besonderen Verantwortung, die ihm als Eigen
tümer oder Verwalter von Wohnraum obliegt. Sie wen
det sich an ihn, weil er durch die Mietverträge einer 
Reihe von Bürgern gegenüber verpflichtet ist und die
sen Pflichten eben auf diesem Wege am ehesten nach- 
kommen kann.
Die Wege zur Durchsetzung dieses Mitwirkungsrechts 
und der ihm entsprechenden Pflicht der Vermieter dürf
ten sehr vielgestaltig sein und Unterschiede vornehm
lich auf Grund der verschiedenen Eigentumsformen 
aufweisen. Dem Recht der Mieter kann durch Be
schwerde über die Arbeit des Verwalters bei der Lei
tung der KWV, beim Verwaltungsrat der KWV oder 
bei der übergeordneten staatlichen Leitung, der Abteilung 
Wohnungswesen oder Kommunalwirtschaft, ebenso 
Nachdruck verliehen werden wie mit Hilfe des Volks
vertreters und durch die Wahrnehmung der genossen
schaftlichen Mitgliedschaftsrechte. In allen Fällen er
wächst aus der genannten Bestimmung den jetzt ent
stehenden Schiedskommissionen und den Zivilgerichten 
eine große Aufgabe. Ihnen obliegt es, gegebenenfalls 
diese Zusammenarbeit herbeiführen zu helfen.

Bei der Festlegung des Rechts der Hausgemeinschaften 
auf Mitwirkung und der entsprechenden Vermieter
pflicht handelt es sich um echte Normen des Zivilrechts. 
Sie fußen — abgesehen von den allgemeinen Grund
lagen des Mitwirkungsrechts der Bürger: der» gesell
schaftlichen Eigentum, der Staatsmacht der Arbeiter 
und Bauern und dem hohen Entwicklungsstand des 
gesellschaftlichen Bewußtseins der Werktätigen — in 
volkseigenen und genossenschaftlichen Häusern auf der 
Stellung der Mieter als „Miteigentümer“ und damit als 
-„Mitverantwortliche“ und in den privateigenen Häusern 
auf der aus der Bedeutung des gesellschaftlichen Woh
nungsfonds sich ergebenden moralischen Mitverantwor
tung der Mieter für den Zustand der Wohnungen und 
Häuser. Sie fußen auf der objektiven Interessenüber- 
einstimmung zwischen Mieter und Vermieter und ha
ben Einfluß auf seine Eigentümer- und Vermieter
stellung.

(wird fortgesetzt)
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